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Bereits seit 1990 fordert das Was-
serhaushaltsgesetz des Bundes in
Verbindung mit der Abwasserver-
ordnung, dass nur nach dem
Stand der Technik gereinigtes
häusliches Abwasser (d. h. min-
destens eine biologische Reini-
gung) in ein Gewässer eingeleitet
werden darf.
Unter Beachtung einer durch-
schnittlichen Amortisationszeit von
15 Jahren für Kleinkläranlagen
(KKA) wurde mit der Verordnung
des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Landwirt-
schaft zu den Anforderungen an
Kleinkläranlagen und abflusslose
Gruben, über deren Eigenkontrolle
und Wartung sowie deren Überwa-
chung (Kleinkläranlagenverord-
nung) vom 19. Juni 2007 festge-
legt, dass die erforderliche Sanie-
rung von vorhandenen Kleinein-
leitungen, die nicht den Anforde-
rungen des § 7a des Wasserhaus-
haltsgesetzes entsprechen, im
Freistaat Sachsen bis spätestens
31. Dezember 2015 vorzunehmen
ist.
Die Erreichung eines „guten Zu-
standes“ aller Gewässer innerhalb
der Europäischen Gemeinschaft
bis zum Jahr 2015 ist eine zentrale
Forderung der Europäischen
Was serrahmenrichtlinie.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind
unter anderem im Bereich der Ab-
wasserbeseitigung auch bei vielen
privaten Kleinkläranlagen um-
fangreiche Verbesserungen not-
wendig. Für die damit verbunde-
nen Investitionen werden vom
Sächsischen Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft

Fördermittel bereitgestellt ...
Welche Fristen gelten für die
Nachrüstung mit biologischer
Reinigungsstufe?
Die Nachrüstung aller dauerhaft
bestehen bleibenden Kleinkläran-

lagen mit einer biologischen Rei-
nigungsstufe muss landesweit spä-
testens bis zum 31. Dezember
2015 abgeschlossen sein. Die zu-
ständigen Aufgabenträger (Ge-
meinde oder Abwasserzweckver-

band) und Wasserbehörden sind
angehalten, eine kontinuierliche
Anpassung der vorhandenen
Kleineinleitungen an den Stand
der Technik zu veranlassen, um
die landesweite Einhaltung des
Termins sicherzustellen.

Was gilt für den Neubau von
Kleinkläranlagen?
Neue Kleinkläranlagen müssen
grundsätzlich mit einer biologi-
schen Reinigungsstufe ausgerüs-
tet sein. Der Neubau ohne biologi-
sche Reinigungsstufe kann aus-
nahmsweise als Übergangslösung
zugelassen werden, wenn das
Grundstück spätestens in 5 Jahren
an die öffentliche Kanalisation an-
geschlossen wird, mindestens eine

Mehrkammerabsetz- oder Mehr-
kammerausfaulgrube errichtet
wird und der Zustand des Einleit-
gewässers dies zulässt. Diese
Übergangslösungen werden nicht
gefördert ...
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Förderung zum Bau von Kleinkläranlagen
Zuwendungsvorraussetzungen:
 Nicht öffentlich zu entsorgende Gebiete sind im Rahmen des Ab-

wasserbeseitigungskonzeptes ausgewiesen.
 Durch den Aufgabenträger (ZWAV) ist bei der Bewilligungsbehörde

ein Antrag zum förderunschädlichen Baubeginn gestellt und von
dieser genehmigt.

 Für die Maßnahme liegt ein Wasserrechtsbescheid oder bei Indi-
rekteinleitern ein Einleitvertrag vor.

 Die ordnungsgemäße Errichtung wird durch den ZWAV in Form
eines Abnahmeprotokolls bestätigt.

 Der Bauherr hat einen Wartungsvertrag mit einem fachlich geeig-
neten Unternehmen abgeschlossen.

 Die KKA hat die Zulassung des DIBT 
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KLÄRANLAGEN

Neubau in Beton
oder Kunststoff 

und Nachrüstungen

Bahnhofstr. 25
95346 Stadtsteinach

Tel.  09225 / 95695-00
Fax  09225 / 95695-22

www.dressel-klaertechnik.de
 info@dressel-klaertechnik.de

MichaelKeilhack
BAUDIENSTLEISTUNGENBAUDIENSTLEISTUNGEN

Hochbau * Tiefbau * Ausbau
Vom Keller bis zum Dachgeschoss

Tel.: (037421) 70 79 4 

Fax: (037421) 70 79 5

Funk: 0179 539 54 17

08606 Oelsnitz

Untermarxgrüner Weg 4

www.keilhack-bau.de

Tel.: (037421) 22 44 4

Fax: (037421) 22 28 4

Klempner- und Installateur GmbH Oelsnitz

08606 Oelsnitz

Alte Bahnhofstraße 15

www.klempner-installateur.de
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Alles aus einer Hand !Alles aus einer Hand !


